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H ESSISCH ER VERWALTIJru GSGERICFITSFIOF

BESEHLUS$

In dem Verwaltungsstreitverfahren

der Frau

Antragstellerin und B*chwerdeführerin,

bevollmäctrtigt Rehüsanwalt Tronje Döhmer und Koll.,
EleichEtraße 34, 35390 Gleßen,

gegen

das Land Heesen,
vertrefien d urch Landesschularnt und Lehrkäfreakademie
Staatl iches Schulamt ftlr den Landkreis M a rburg- Biedenkopf ,

Robert-Koch-Straße 17, ß87 M arburg,

Antragsgegner und Bechwerdegegner,

wegen Prtifungsrechts - vorläufige Aufnahme in den äwetten Ausbildungsabschniü der
Fachrichtung SozialBädagogik an einer Fachschule filr Sozialweaen -

hat der Heeische Venroaltungegerictttshof - 7. Senat - durch

Richter am Hess. VGH Siedler

als Berichtergtatter am 191 Februar 2014 beechloesen:

Die Beschwerde der Ar[ragstellsin gegen den Beschluss de Verwaltungegerichts
Gfeßen vom 16. September 2014-7 L8&fl4.Gl-wird zurtickgewiesen.

Die Antragstellerin hat die Kosten des Beochwerdeverfahrens zu tragen.

Ds Wert des Sbeitgegenstandm wird - insoweit unter Abänderung der erstirptranz-
lichen Entscheidung - ftlr beide Instanzen auf jeweils 5.frn,00 € testgesetä.
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Gnünde;

Die gemäß $ 146 Abs. 1 V!reO dattfmfte und auclt im [lbrigen zulässlge Bmclrwerde

gegen den im Tenor bezeichneteh Beechluss des Verwaltungogerichts Gießen, tiber die

analog g 87a Abs. 2 und 3 \tmCI der Berichtereta$er im Einverständnis der Bdelligten

anstellc dee $enats entscheiden kann, bleibt ohne Edolg.

Die von der Antragstellerin dargele$en Grtlnde, die gernäß S 146 Abs. 4 SaE 6 VhtC'O

den Umfang der Prüfung des Senats beetirnmen, hssen nicht die Feetetdlung zu, dae

Venrualtungsgerietrt habe das auf vorläufige Adnahme der Antragstellerin unmittelhr in

dcn nveiten Ausbildungsabschnitt der Fachrichtung Sozlalpädagogilt und Heileziehungs

pflege an der Käthe-Kollwitz-Schule in Marburg - Fachschule für Sozialween - im

$clruljahr äOßnffi 5 gerichtete Eilreclfiesehurtzgesueh zu Unrecht abgelehnt.

Nimrnt der Erlass einer einshryeiligen Anordnung nach $ 123 Abs. I Sak 2 V1,6O - wie

hier von der Antragstellerin mit der vorläufigen Aufnahme in den meiten Ausbildungo-

abeehnitt begehrt - die Hau$eache irn Wesentlichen vorweg, so sind an die Frqnose der

Edolgeuesiehten in der Haupbaehe, die zur Bejahung cines Anordnur'lgsansprucha vor-

liryen nrtissen, besonders hshe AnforderuRgen zu stellcn. Ein die vorläufige Zulassung zu

einenn ÄuebildungEabachnitt im Wege der einetuveiligen Anordnung legftimierender Ansrd-

nungsanepruch ist gnundsätzlich nur dann zu bejahen, wenn gegen die Rechtmäßigkeit der

gerhdfenen Versagungsentseheidung ernsthafte Bedenken dee im Eilverfahren entschel-

denden Gerlctrts be$ehen und ee nach seinenn Erkenntnipdand im Zeitpunld dcr Eilent-

scheidung ganz überwiegend wahrrcheinlich iS, daee die liber die Aufn-ahme entechei-

dende Stelle bi einer emeuten Befassung als rechtmäßige Entseheidung eine psitfue

Ar.fnahmeentse{reidung zu tneffen hat (ständlge Rechtsprehung de Senate, Wl.

Bechltbse vom 24. Oldober 2W7 -7TG2ß1ß7 - NVwZ-RR 20@, 537, vom 27. Oldober

2@ - 7 B 27611W- juris, vom 3. Septemhr 2010 - 7 B 1663110 -, vom 21. September

2Q1O - 7 B 1@110 -, und vom 21. Deembr 2011 - 7 B 2305/1 I,.
Nach diesem Maßetab ist die einen Anordnungsanspruch der Anffagptellsin vemeinende

Enüscheidung des Verualtungsgerichte Gießen im Hinblick auf die in der Bechwerde-

begründung vom 5. Oktober X)14 getibte lfitik inn Ergebnis nieht zu beanstanden.
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Auch wenn das Verfahren der an der tGthe-Kollwitz€chule im .iuni 2014 durehgetührten

Kombination von Feststellungs- und,Aufnahnneprtifung - wie von der Bmdlwerde gerügt -

mit den Prüfungsregelungen inn Hessisehen SchulgeeeE und den Bestirnmungen der

maßgeblichen Prlifungsordnung unvereinbar sein sollte, begrtlndet dies allein keinen

Amprueh der Antragstellerin auf vorläufige Zulassung in den aseiten Ausbildungs-

ahchnitt. Es ist nicht im dorderlichen hohen Maß {rbenriegend wahrscheinlich, daEs sie

dle erforderliche Fmffiellungs- und Aufnahmeprüfung auf der Grundlage einee hlnreichend

normierten und fehlerfrei durehgeftlhrten Verfahrens bestehen wird und somit eine pooitive

6

/41(

Aufnahmeer*echeidung rechtmäßiges Ergebnis

Aufnahmepr{ifwrg wäre.

einer emeuten Fedstellungs- und

i

Dle mit der BeseMerde vorgekagenen Zweifel an der Vereinbarkeit dee von der Käthe-

Kdlwik€chule durchgef[ihrten Prüfr:ngsverfahrens mit den normativen Vorgaben des

l-lessischen $chulgesetres und der Verordnung der Kultusrninisterin ilber die Prilfungen aR

den Faehschulen ftir Sozialwesen begrilndenr enhebliche Eedenken an der Fedstellung des

Vuwaltungsgericffie, das dunchgeführte Verfahren der Aufnahmeprtifung sei rechtlieh nicht

zu beanshnden.

Die Bwcfruverde rtlglt, die Prüfmgsentseheidung beruhe nicht auf einer vom HeEsischen

Schulgeetz und der Präfungsverordnung vongeschriebenen Verfahreneregelung. Die

Fachschule hab entgqen SS 3 Abs. 2 Salz 3, 4 Abs. 5 $atz 2 der Prüfungsverordnung

das Verfahren der Fdstellungs- und der Aufnahmeprtifung nicht ausreichend geregelt.

Auch sei nicfrt naehgewieen, dass eine Verfahrensregelung unter der vorgechdebenen

Bdeillgung des Beirate (S 12 der Prlfungsverordnung) zustande gekommen soi. Elne

schrifrliehe Fixierung von Vsfahrensregelungen finde sich ledigllch in einem Protokoll der

Sdrulfonnkonfseru der 
"Fachsehule 

für' SozialpädagogiK vom 13. Dezember 2O1O.

Dieser Niederschrift lasse eieh insbesondere nicht entnehmen, wie die Mitglider der

Prtifungskommiosion zu be$immen sind, welehe Beurteilungekriterien ftir die Prüfung

maßgeblicfr sind und nach webhen Modalitäen eine Wiederholung dw Prit'ung möglich

iet. lrn übrigen seien ausweislieh dw Prtrfungsprotokolls nur mei Fachlehrer, nicht aber

auch ein Beiratsmitglied boteiligt gewesen. Nicht nachvollziehbar sei darum die

Fetetellung de Verwaltungegerbhts, dass die Fachechule die Verfalrenevorschriften

eingehalten habe. Das Gericht habe seiner Entseheidung lediglieh einige von der
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Fachschule lrbersandte Fonnulare und einen nicfit nachvolEiehbaren Notenechl&eel zu

Grunde gelegt. In Ennangelung einw hinneiehend bmtirnrnten Verfahrensegelung eel eB

nichf rnöglidl, zu tlbemrfifen, ob allgemein anerkannte Grundsätze oder Beredulge"

maßstäbe bei der Aufnahmeprtlfung eingehalten worden seien. Bei der Frttfung solen

zudem sachfrernde Erwägungen eingefloseen. Eine DiS<riminierung der B*efnryerde-

ftlrhrsin wegen ihrer !"ladfarbe urd Herh;nft sei naheliqend. Sie sd in der geprtlfren

Gruppe die einzlge Bewerberln mit schwarzer l'lautfarbc gewsen.

Die in der Beschwerde geäußerten rechtliehen Bedenken an dem von der Schule

praKizierten Pnüfunrgsverfahren begründen ernstliche Zweifel an der Fmtstellung dee Ver-

watrungsgerichts, die Durehftlhrung der Feetstellungs- und Aufnahrneprfifung hahe den

hierftir maßgebenden reehtlbhen Vorgaben entsprochen. Die hier maßgebliehe Vsord-

nung über dle Ausblldung und die Prlifungen an den Faehschulen fär Sozialwesen vom 23.

Juli 2013 - VOFS - (Amtsblatt des Heesiechen Kuttusministeriurns 2013, 554 tr - ABl. S.

54 4 bmtimmt für die Auebildung !n der Fachrictrtung Sozialpädagogik und Fleil-

eruiehungsBflege in g 3 Abs. 2 Sak 't VCIFS, dae ßlr die Auwbildung aR der Faehschule

aueh zugelassen werden kann, wer - wie vorliegend die Klägenin - keinen Berufsbedtlus

nach $ 3 Abs. 1 Sdz 1 Nr. 2 a) und b) VOF$ erworbn hat. Zulaseungsvorauseetrung ist

dann aber eine gleichryertige berufliche Vorbildung, die In einer Fetstellungeprtltung

nachgwisen werden muss. Nach $ 3 Abs. 2 Satz 3 VOFS regelt die Fachsehule das

Vedahren der Fmtstdlungsprüfung in eigener Verantwoftung unte Beteiligung des

Beirates naeh $ 12. Weiter bestirnrnt $ 4 Ah. 5 $ats 't VOFS, dass Bewerberinnen umd

Be,verber unmlttelbar in den aceiten Ausbildungeabsehnitt aufgenommen werden können,

wenn Ausbildungsplätre zur Verf{igung etehen und sie über die Vorauseekungen nach $ 3

hinausgehende Kenntnisee und Erfahrungen, die den Wisensdand des ereten

Ar.sbildungsabschniües aMrcken, in dner Aufrrahrneprüfung naehwelsen konnten. Nach

S 4 Ah. 5 Satz 2 VOFS regelt die Faehschule das Verfahren der Aufnahmeprüfung in

eigener Zuständigkeit. Es begegnet erhebliehen Zweifeln, ob die der Schule vonn

Veodnungsgeber eingeräumten Ennäe,lrtigungen in $$ 3 Ab6. 2 $ats 3, 4 Abs., 5 Satz 2

VOFS zur Regelung der Verfrahren der Fmbtdlungs- und der Auftahmeprtifung mlt

höherrangigem Recht in Einldang dehen.
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lm Schulbereidr hat der Gesetzgeber die weeentlichen Enbcheidungen im Schulwesen

eElbet zu treffen und dad Eie nieht der Sdlulverwaltung itberlassen (BVerfG, Beschlüsse

vomZZ. Juni j9Z7 - 1 tsvR 79W76 -, BVeTGE 45, 400, 417 =jurb, Rdnr. @, und vom 20.

Ot<tober 1981 - 't BvR &0180 -, BVeTGE 58, 257, 271 = jurls, Rdnr. 68). Die wmentlichen

Regelrngen in diesem Sinn sind in Hessen im Hesischen Schulgeedz - l-lSctG - in der

Fassung vom 14. Juni 2005 (GVBI. I S. 441), zuletzt geändert dureh GeEdz vom 22. Mal

2014 (GVBI. t S. 134) getroffen. Das nach S 185 HSchG zuständlge $taatsminiSeriurn hat

die zur Ausgestaltung dieses Geeekes erforderlichen Rechteverordnungen zu erlassen.

Soreit gernäß $ 44 Nr. 4 F{SchG hinsiehtlich der berufsqualifizienenden Schulen - wie hier

der FEchschule für Sozialwmen - durch Rechteverordnung das Verhhren der Prlifungen

zu regeln ist, finden die für sehulische Prüfungen geltenden gesetslichen Bestimmungen in

g 79 und S 81 Nr. 2 HSdrG Anwendrmg. Diee Rqelungen beziehsn sich nach ihrem

Wortlar.rt und der Intention dee GeeeEgebors auf alle Prlifungen, d.h. FestSellungen einee

naclumveieenden N-eisfungasandards, die nicht lediglich unterrichtsbegleitende Leistungs-

kontrollen sind. Die Vorsehrtften Eind somit nicht auf Abschlussprtlfimgen bschränK. Mit

der Einftihrung de $ 81 H$chG eollte die Ermächtigung, die Prüfungen näher durch

Relfeverordnungen zu regeln, so erweit€rt werden, dase eie alle sffiulischen Präfungen,

elnecfilleßllch der Abiturpr{ifilng, erfaest (vgl. Kötler/Aehillee, HSehG, Kommentar, Stand:

September 2074, Einftihrung, $. 9). Da der Gesetzgeber In $ 44 I{r.4 hl$etG hineichtlich

dee Prtlfungwedahrene niehf misehen Aufnahm*, Zugangs-, Eignungs-, Feststellunbs-,

Zwischen- und Abschlussprüftrngen unterscheidet, Eind auch die FesüBtellungsprtlfung

nach g 3 Abs. 2 9aE 1 VOFS und die Aufnahrneprtifung nach $ 4 Abs. 5 Sats 1 VOFS

durch RmFltsverordnung unter Eeaehtung der fär alle Präfungen fmtzulqenden

Bsürnmungen naclr g 81 Nr. 2 HSchG ru regeln. Damit wird dem Um$and Rmhnung

getragen, dass auch diese Pntlfungen als berufierelevante schulische Leistungpbe-

wertungen das Grundrecht der Schüler aus Art. 12. Abs. 1 GG intensiv berühnen und

darum derGesetzgeber die weeentliehen Vorgaben trr die Prtlfungen selbet zu treffen hat.

In der Rehtsverordnung sind somit naeh $ 8'i t',lr. 2 HSchG nicht nur der Zweck der

Prtlfung, sondem insbeondere das Verfahren zur Ermittlung der Prüfungsergebnisse, dle

Zucammonsetzung der Früfungeausschässe sowie die Bestellung der Prüferinnen md

Frtlfer und der Vorsitz bsi Prtlfungen fedzulegen. Diese Festlqungen hat der

Verordnungsgeber vorliegend aber der Faehsehule überlawen.
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Verpflichtet der Gesetzgeber die Kultusvenvaftung zun R'egelung de Prüfungsverfahrens

die Ausgetaltungsbefugnis in Form einer Reehteverordnung vozunehmen, darf de

Exekutive hiervon nicht abweicfien. Die Exekutive darf die Auegetaltungsbefugnis nicht

der $chulvewatrung tlberlassen, die das Prüfungsverfahren in elgener Zu$ändigkeit durch

VawalttungEvorschriften und eine gleichrnäßige Verwaltungspraxis gestailet. Dies verldzt

den aus dem Rechtdaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3, 28 Abs. 1 GG) folgenden Grundsats des

Vonangs dm Gesetzes, der gebietet, dass VenraltungEmaßnahmen nicht gegen

(höherrangige) Rcldesätre velstoßen dtlrfen.Zwar mag die Aud4ung vorhandener, abor

lrüerpretationefähiger normatlver Verfahrensregelungen in elner Pr{tfungsordnurq durch

Maßgaben auf Veruvaltungsebene zu beinfluse€n sein. Die grundeäblichen Fdlqungen
de Prtifungsverfahrens, die S 81 Nr. 2 Hgchc vorsieht, sind jedoch ln der

Rehtwerordnung delbd zu treffen. Dofizile lm redrtsstaatlich gebotenen Regelungsgelplt

der Prüfungsordnung können nicht durch unveröffentlichte Verwaltungsvorschriften

ausgegliehen werden. Der Umstand, dass in den gS 3 Abs. z9atz 3, 4 Abs. 5 SaE 2 VOFS

die Befugnis zur Auegeetaftung des Pri$ungsverfahrens ohne Fmtlegung derweentlichen

Vsfahreneregelungen auf die Schule übedragen wird, begrirndet strebliehe Zweilftel an der

Vereinbarketr dimer Regelungen mit fiöhenangigem Reht und mithin an ihrer

Wlrlcamkeit. Sie dürften damlt als Rechtsgrundlage für die VerwaltungworEehrffien der

Schule zur Ausgestattung des Prtifungsverfahrens nicht in Betracht kommen.

Unabftängig von der Frage, ob die in der Schulfornrkonferenz vorn 13. Dezember 2010 ftlr

die damafige Frchschule flir Sozialpädagogik beschlmeenen Verf*rrenwegelungen fth die

Feüstellung+ und Aufnahmeprlifung nach $$ 3 Nr. 2 Satz 4, 4 Abs. 4 derVerordnung über

die Ausblldung und die Prtifungen an den Fachecfiulen für $ozialpädagogik wm 10.

Februar 1999 (ABl. S. 240) unverändert auch als Regelungen ftir die Aufnahmepf,lfung in

der Fachdcldung Sozialpädagogik und Heilerziehungspflege der Facllechub ftlr Sozlal-

wsen Arwendung finden können, düfie eine Berlrcksichtigung dleser Vetwaltungovor-

schrffien als lSbergangsregelungen bis zu einer geeeäeskonformen Normlerung der

Aufnahmeprtlfung in der Prüfungeordnung ausscheiden, weil bereits mangels hlnreichen-

der Betirnmung aller nach $ 81 F{r. 2 HSchG festsulegenden Prtrfungeelernente kelne

Prüfungeordnung vorliqt, die inhaltlich den geseElichen Mindestanforderung€n an die

Ausge*altung genä$.
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Die Frage, ob die Ermächtigung der Schule zur Regelung der Veffahren der Feststellungs-

und AufnahrneprtJfung in $$ 3 Abs. 2 Sab 3, 4 Abe. 5 Satz 2 VOFS im Hinblick auf die

dargelegten rechtlichen Bedenken wirksam ist, bedarf im vorliqenden Verfahren des

einsfoveiligen Rechtssehutses keiner abschließenden Klärung, sondern kann dem Haupt-

eacheverfahren über die Reehfrnäßigkeit der Prüfungsentscheidung vorbehalten bleiben.

Denn aus dem Umetand, dace die Prilfungsentseheidung möglichenreise einer gericlrt-

lichen Überprfifung nlcFrt stand hält, ergibt sich fär die Antragstellerin kein Anspruch auf

vorläufige Aufnahme unmitrelbar in den arueiten Ausbildungsabsehnitt in der Faehriehtung

Sozial pädag og ik und H eilerziehu n gspfleg e an der Käthe.Kollwitz€ch ule.

Durch eine vorläufige Aufuahme in den aueiten Ausbildungsabschni$ würde die

Antragstellerin so gestellt, als habe sie die Fetstellungs" und Aufnahmeprtlfung

bestanden. Aber selbt wenn sich im l-lauptsacheverfahren die Rqelungen in $$ 3 Abe. 2

SaE 3, 4 Abs. 5 SaE VOFO als ungtrltig und die bei den Kombinationspräfungen getlbte

Praxis der Schule ale reehtswidrig enroeisen sollten, würde eine solche Entscheidung niüt
auangdäufig zum Be$ehen der Fe$stellungs- und Aufnahmepräfung führen. Die erfolg-

reiche Ablegung beider Früfungen ist neben der vorliegend urptreitig beotehenden

AufnahmekaBazität der Facfpehule aber Vorauseetzung ftin die unmittelbare Aufnahrne in

den aveiten Ausbildungeabschnitt. Außerdem wäre es Sache des Verordnungsgebers im

Rahmen seines GestaltungsermeseRs die maßgeblichen Früfungsregelungen so zu

bestimrnen, dase die den Anforderungen des $ 81 Nr. 2 HSefG genügen. Der Ausgang

des Hauptsacheverfahrene wäre damit offen.

Sofem sich irn Hauptsacheverfahren dagegen eine Unvereinbarkeit der $$ 3 Abs. 2 $dz 3,

4 Abs. 5 Satz 2 VOFS mit dem Schulgesetr nlcht enreisen eollte, wären ausschli$lich

Verfahrens- oder Berertungemängel bei der Durchführung der Autnahmeprüfung ent-

scfieidungserheblich. Solche sind im vorliegenden Verfahren nur in formeller Hireicltt

vorgetragen worden, so daes eich im Obiegensfalle flir die Ant"agstellerin lediglich ein

Ampruch auf eine erneute Durdfilhrung derAufnahmeprtltung ergekn wtlrde. Sweit die

Atrragstellerin meint, die ablehnende Entscheidung der Schule sei fa#lich nicht vertretbar,

wird in der BeEcfmrerde nieht konket aufgezeigt, welche ihrer als mangelhafl bwerteten

Prtlfungsleietungen unter VerleEung mderiell-reehtlicher Vorgaben firr die Lelstungs.

bewedung Gegenstand erüscheidungserheblieher inhaltlieher Bewerfungsfehler garorden
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sein sollen. Die Beeehwerde legt audr nieht hinreichend dar, aufgrund welcher Tateachen

davon ausgegangen werden müsste, dase dle Antragstellain eine verfakenefehlerfrel

durchgeftlhrte Früfinrg mit ilbemiegender Wahrsdreinlichkeit erfolgrebh abochlleßen

wtlnde. Allein der Hinweis arf ihre engagierte Teilnahme als l,.lmschtllerln am

Vorbareitungskurs auf die Zulaesungsgtlfung bei dem Bildung$räger Ärbetr und Bildung

e.V.o rectrtfertigt eine solche Prognose nieht. Substantiierte Ausftihrungen zu der

Behauptung, die Klägerin eei alleln wegen ihrer Harifarbe und Herkunft bei der Prtlfung

diskimlniert worden, enthält die Besclrwerdebegründung nicht. Anhaltepunlqte daf{lr, daee

dle Antragctellsin diskrlmlnlert worden ist und elne solche willktlrliche Unglelehbehandlung

ausschlaggebend fär das Nichtbestehen der Prtrfung gewe€en sein könnte, eind arch

smst nichü erkennbar.

Die Kostenentscheidung beruht auf $ 154 Abs. 2 VlvGO.

Bei der Festsetsung des WErte dm Streitgegenstandes ftlr das er$- und das ryeitin$anz-

liche Verfahren wird berücksichtigt, dass die Anfagstellsln im Eilverfahren weltgehend dle

Vowegnahme der HauBhache anetrebt, und demgemäß der Auflangetreifust zu Grunde

gele$ (SS 1 Ab6. 2 Nr. 1, 47 Abs. 1, 52 Ab6. 1 und 2, ä3 Abe. 2 Nr. 1 GKG). Dh Betugnis

zur Abänderung der Streitwerffestsetsung er$er lrntanz ergibt sich arc S 6 Abs. 3 GKG.

Dieser Beehluss ist unanfechtbar ($ 152 Ab. 1 VuvGO, S$ 68 Abs. 1 SaE 5, 66 Abs. 3

Satz 3 GKG).

Siedler

6
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